
Kostentarif zur Verwaltungskostensatz'ung ($ 2)

der Gemeinde Beckdorf

Ceblihr.en ($ 3 der Verwaltungskostensatzung) und Pauschbeträge flir Auslagen ($ 4 der

Verwaltungskostensatzun g).

Stand: 23.10.2015

Für die üebrihrenbemes$ung tles Verwaltungsaufwandes werden_ die lrauscjrbeträge gem'

g I Abs, 4 S. 5 ,f"r nLfgÄ*inen Gebtihrelnordnung (AllGO) in der jeweils geltenden

iurrung zu Cruncle geligt" Bei Gebühren nach Zeitaufuand wird je angefangener

Viertelitunde und entsprec[en der einzelnen Stundensätz"e abgerechnet'

Lfct. Nr. Gegenstand Cebühr/
Pauschbetrag

1 Abschriften, Durchschriften und andere

Verviel ftiltigungen
.dbschri ftenle angefangene Seite (schwarz-wei ß)

im Format DIN A5

im FonnatDlN A4

im Format DIN A3

Bei Schri{tstücken in fremcler Sprache oder in

gröl3eren Formaten als DIN A4 oder, wenn bei

Vervielf?iltigungen außergewöhnliche Personal-

oder Sachaufwendungen entstehen, kann der

Pauschbetrag oder die Gebilhr nach dem Maß

des Verrvaltungsaufwandes.ie Se ite erhöht

werden bis auf

Durchschriften je angefangene Seite (farbig)

im Format DIN A5
im Format DIN A4
im Fonnat DIN A3
Bei Schriitstücken in fremder Sprashe oder in
größeren Formaten als DIN ,{4 oder, wenn bei

lerviel fälti gun gen aullergewöhn liche Personal -

ocler Saehaufivendungen entstehen, kann der

Pauschbetrag oder die Cebühr nach dem Maß

des Verwaltungsaufwan{es je Seite erhöht

werden bis auf

1.1

Ll.1
1.1.2

t. r.3

1,50 €

2,5Q C

3,50 €

bis zu 15,00 €.

2,00 €
3,00 €
4,00 €

bis zu 18,00 €

1.2
1.2,1
t))
t ??
1.2.4

1.3 Vorbereitung,Erstellungundübersendung nachZeitaufwand'



?

1.3.1

r.3.2

digitaler Kopien / elektonischer Dateien
per E-Mail / per l)ownloadlink

per Datenträger {umfasst sind Kosten filr
Datentfäger und Versand, die nicht gesondert als

.A,uslagen erhoben werden)

Andere Vervielliätigungen

mit Lichtpaus-, Fotokopier- und ähnlichen
Coräten (schwarz-wei ß)

bis zum'Format DIN A4

im F-ormat DIN A3

Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse,
Bescheinigungen und Ausweise

Beglarrbigung von Untcrsstu'iften

Begfaubigung von Abschriften, Kopien,
Vervielfültigungen und Negativen

Die Einsieht in Akten, Register, Karteien und
dergleichen "* ausgenonrmen nach $ 72 Abs. I

NBauO - , soweit sie uicht zur Einsichtnahme
öffentlich ausgelegt sind und wenn in einer
anderen Tarifnummer keine Cebühren
vorgesehen sind, ftirjeden Fall

mind. jedoch
r5.00 €

naoh Zeitaufwand,
mincl. jedoch

25,00 €

1,00 €

2,00 €

nach Zeitaufwand,
mind.jedoch

5,00€

nach Zeitaufwand,
mind. jedoch 6,00
€ höchst. 8,00 € je
,Seite

nach Zeitaufwand,
mind. jedoch

20,00 €

1.4.l. t

1.4.t.2

1.4

1.4.1

2.1

2.3

2.3.t

2.3.2

3

3.1

2

)1

Ausstellung von Zeugnissen, Bescheinigungen
und Ausweisen (wenn üebiihrsn nicht nach 15.00 €
anderen Taritiiummern zu erheben sind)
übereinenausländischenStudienabschluss nachZeitaufwand,

mind. jedoch
70,00 €

überdie Bewertung eines anderen ausländischen nach Zeitaufwand,
Bildungsnachweises oder eines inländischen mind. jedoch
Bildungsnachweises 54,00 €

Akteneinsicht, Ä uskün fte, Nachforschung





J

3.?

3.2.r

3.2.2

3.2.3

3.3,2

Auskänfte aus Akten, Registei'n, Karteien qnd

dergleichen
nach Zeitaufwanel,

mind. jedoch
20,00 €

5.5

wenn die Anfrage ohne besondere Ermittlungen
beantwortet werdeu kann
wenn besondere Etmittlungen er:forderlich sinct

Schrifiliche Auskunft zur Marktfot'schung

und für wirtschaftliche Dispositionen ünd

Prognosen an i nteressierte Cesel lschaften o.ä.

Auskünfte zum Besoldungs-, Versorgungs' und

Tarifrecht

Auskünfte. deren Bearbeitung mehr als eine
Stunde crfbrdert, liirjede weitere Stunde

Für Auskünfte, um die auf Gntnd cines

bestehenden oder früheren Dienst- oder
Arbeitsverhältnisses in eigener Besoldungs-,
Versorgungs- oder Tarifangelegenheit ersucht
wird, werden Cebühren nicht erhobcn,

6,00 €

10,00 €

25,00 €

15,00 €

nach Zeitaufwand,
mind. jedoch

20,00 €

4

5

6

Abgabe von Druckstüoken (Ortssatzungen'

Abgabesatzungen, Plänen,'I'ari fen, Straßen- und

S timmbezirksverzeichnissen
und dergleichen) ftirjede angefangene Seite
jedoch mindestens

5,00 €, mind'
jedoch 10,00 €

Aufnahme von Verhandlungen
Scluiftliche Aufnahme eines Antragcs oder einer
Erklärungo die von PT ivatpersonen zu deren

Nutzung gewünscht wird (<tie Niedersehrift äbsr mind' jedoch

die Hrhebung von Rechtsbehelfen ist 30,00 € bis. max

ausgenommen) nach Zeitaufwand 500,00 €

Cenehmigungen, Erlaubnisse,
Ausnahmebewilligungen und arulere z.um

unmittelbaren Nutzen der Beteiligten
vorgenommene Verwaltungstätigkeiten, wenn

keine andere Geblihr vorgesehrieben ist naelt

Zeitaufwancl 30,00€-500,00e



4

Verwaltungstätigkeiten, d,ie nach Art und

Umfang in der Cebührensatzung nicht näher
bestimmt werdcn können und die mit besonderer

Mühewaltung verbunden sind,
nach Zeitaufwand

Vermöge nsverwaltung
Vorrangseinräum ungs*, Pfandentlassungs- und
sonstige Erklärungen zugunsten von

Grundpfandrechten Dritter, insbesondere
gegenüber Aullassungsvormerkungen ltnd
Vor*aufsrechten, sowie Belastungsgenehmi-
gungen

Löschungsbewill igungen zugunsten von

Crundpfand rechten Dritter

Löschungsbewi I I igungen,
Vorrangseinräumungs-, Pfandentlassungs- und
sonstige Erklärungen fiir Rechte, die nicht unter
Nr. 9.1 und 9.2 fallen

Ausstellung eines Zeugnisses über das

Nichtbestehen bzw. die Nichtausübung eines

Vorkaufsrechts (Negativzeugni s)

naclr $ 28 Abs. t Satz 3 BaUGI]

bis 50.000,00 €
bis 100.000,00 €
bis 150.000,00 €
bis 200.000,00 €
bis 350.000,00 €
ab 450.000,00 €

Anmerkung 2u9.1 * 9.4.
Von der Gebührenenhebung ausgenommen sind
Erklärungen und Bewilligungen aufgrund einer
rechtlichen Verpfl ichtung.

Bestätigung gem. $ 69 a Abs. I Nr. 2 der

N'iedersächsischen llauordn ung

Kategorie I ohne Befreiung
(Mehrfami lienhäuser, Cewerbe' Soziale
Einrichfungen, Landwirtschaftliche Betriebe,

8 Bearbeitung von Bürgschaftsanträgen 30,00 €

9

9

9.2

9.3

9.4

9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6

9.5

30,00 €

30,00 €

40,00 €

35,00 €
50,00 €
70,00 €

100,00 €
200,00 €
300,00 €

9.s.l 55,00 €
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9.5.2

9.5.3

9.s..4

l0

l1

t2

l3

l4

t4.r

Binr SchG=Verfahren, Bodenabbau)
Kategorie 1 a mit Befreiung
(Mehrfam i lienhäuser, Gewerbe, Soziale
Eiruichnrngen, Landwirtschaftliche Belricbe,
BimSchG-Verfähren, Eodenabbau)

Kategorie 2 ohne Befreiung (Rest bspw.
Einfumil ienhäu.ser inkl. Anbauien, Carpor{s)

Kategorie 2 a mit Befreiung (Rest bspw.
Ei nfärn i I ienhäuser i nkl. Anbautett, Carports)

Zweitausfertigungen von Steuer* oder sonstigen

Quittungen

Ersatzstticke firr verloren gegängsne
Hundesteuermarken

Abgabe von Vordingungsunterlagen bei
öffbntl ichen Ausschreibungen nach Maßgabe der

Tarifnummer I

Cenehmigung und Überwachung von Arbeiten,
die für Rechnung Dritter von Untetnehmem an

Straßen, Plätzen, Kanälen und 'sonstigen

Anlagen ausgefiihrt werdenn je angefangene
halbe Stunde der Beaufsichtigung einschliefllich
Anmarschweg von der Dienststelle oder von der

vorhergehenclen B austelle
Sofem die vorhergehencle Baustelle weiter
entfernt liegt als die Dienststelle, ist fiir die
Berechnung des Zeitaufwandes nur der Weg von
der Dienststelle bis zur Baustelle z;trgrundezu-

legen.

Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten,
Bauleitungen, Auszüge, technisohe,Arbeiten,
und zwar ftir

Bäroar"be iten je ange lan gene halbe Arbeitsstunde

Außenarbeiten je angefangene halbe
Arbeitsstunde einssh I ielJl ich Anmarschweg von
der Dienststelle bzrv, von der vorhergehenden
Baustelle

65,00 €

50,00 €

60,00 €

10,00 €

10,00 €

10.00 €

30,00 €

30,00 €

14.2 30,00 €
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l5

15.1

ts.2

Archiv

lriir fami I iengesch ichtl iche Auskünite wird dic

Gebühr nach dem Zeitaufrvand erhoben. Sie
beträgrje angefangene halbe Arbeitsstunde

Schriftliche Auskunft aus Urkunden und alten
Akten je Seite
fiir jede weitere Ausfertigung, wenn sie im
gleichen Arbeitsgang gefertigt wird
Daneben kann die Cebühr nach der Tarifirummer
l5.l erhoben werden.

Benutzung des Archivs
tLir einen Tag

fiir eine Woche
tiir längere Zeit

Rechtsbehelfc
tsntsch ei dungen iltrer förm I iche Rechtsbehe lfe,
soweit nicht $ 4 Abs. I Satz 1 der
Verrvalfungskostensatzrng anzuwenden ist und
der Rechtsbehelf erfolglos bleibt oder der
Rechtsbehelf Erfolg hat, die angefochtene
Verwaltungstätigkeit aber auf Grund unrichtiger
oder unvollständiger Angaben vorgenommen
bz.w. abgelehnt worden ist, einschließlich der
F.ntscheidungen über Widersprüche Dritter.

in einer gabtihrenpfl ichtigen Angelegcnheit (vgl.

$ 6 der Satzung)

mind.
15,00 €

.5,00 €

2,50 €

10,00 €

20,00 €
mind. 50,00 €

nach Zeitaufwand

das 1,5 fache der
Cebühr, die für

die angefochtene
Entscheidung

anzusetzen war

15.3
15.3.1

t5.3,2
15.3,3

r6

16. I



a

Artikel II

l) Der Kostentarif tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung im Amtsblatt des

Landkreis Stade in Kraft'

2) Cleichzeitig tritt cler Kostentarif zur Satzung der Verwaltungskosten im eigenen

Wirkungskieis der Cemeinde Beckdorf vom I 1.01.2005 außer Kraft.

Apensen, den 28. 11.2025.

Gemeinde Beckdorf

Der Bürgenneister Der

*\

f@ry
Rot

Der zur Verwaitungskostensatzung der Cemeinde Beckdorf wurde am

04. I 2.2CI25 1m Amisblatt des Landkreis Stade veröffentlicht. Somit ist diesef Kostentarif am

05.12.2025 in Kraft getreten-

Aushang Cemeinde Beckdorf:

augehangen , /3.o) JgJ t

abgehangen , J{, CJ' So;,'t


